
Rechtsprechung einschließlich der Öffentlichkeitsar
beit ziehen.
Das Bezirksgericht Halle orientiert daher zu Recht 
darauf, daß die einzelnen Rechtspflegeorgane im Kreis 
regelmäßig und schnell ihre Analysen und Einschät
zungen austauschen und deren Ausarbeitung koordinie
ren sollen, um Doppelarbeit zu vermeiden und eine hö
here Qualität der Aussagen zu erreichen. Das schließt 
nichj: die Möglichkeit und Notwendigkeit aus, auch aus 
Einzelverfahren Hinweise an die örtlichen Organe bzw. 
Leitungen der Betriebe zu geben.
Verschiedene Bezirks- und Kreisgerichte haben in der 
zurückliegenden Zeit in gutgemeinter Absicht, aber 
undifferenziert Vereinbarungen über die Zusammen
arbeit mit den Gewerkschaften, der Nationalen Front, 
der FDJ, Betrieben und örtlichen Organen bei der Zu- 
rückdrängung der Kriminalität, anderer Rechtsver
letzungen und von Rechtskonflikten abgeschlossen. 
Das führte z. T. zu einer Vielgeschäftigkeit mit großem 
Arbeitsaufwand, jedoch ohne wesentlichen Nutzen. 
Zahlreiche Vereinbarungen enthalten auch nur Fest
legungen, die bereits in gesetzlichen Bestimmungen 
verankert sind; sie werden dadurch nicht praxis
wirksam.
Der Abschluß von Vereinbarungen hat nur dann einen 
Sinn, wenn damit, ausgehend von der Verantwortung 
der Gerichte und unter Beachtung der örtlichen Be
sonderheiten, für bestimmte Bereiche konkrete, kon
trollierbare und sichtbaren Nutzen bringende Festle
gungen getroffen werden, die unmittelbaren Einfluß 
auf die Bekämpfung der Kriminalität und anderer 
Rechtsverletzungen haben. Richtig war z. B. die Ver
einbarung, die das Bezirksgericht Gera mit dem Be
zirksstaatsanwalt und mit dem FDGB-Bezirksvorstand 
abgeschlossen hat, um die Verantwortung gegenüber 
den Konfliktkommissionen hinsichtlich der Gestaltung 
der Rechtsprechung besser wahrnehmen zu kön- 
nen/2/. Diese Vereinbarung führte zu einer höheren 
Qualität in der Leitung der Konfliktkommissionen.
Die planmäßige Erfüllung der Aufgabe, die gesetz
lichen Anforderungen an die Zusammenarbeit und ge
genseitige Information entsprechend den Bedingungen 
im Kreis konkret äuszugestalten, wirft eine Reihe von 
Fragen auf, die im Interesse einer höheren Effektivität, 
der Einheitlichkeit und Zielstrebigkeit des Vorgehens 
der Kreisgerichte der raschen Klärung und differen
zierten Anleitung auch durch das Oberste Gericht be
dürfen. Auch hierbei handelt es sich um Aufgaben, 
die nur schrittweise und schwerpunktmäßig einer Lö
sung zugeführt werden können. Das Oberste Gericht 
arbeitet im Zusammenwirken mit anderen Rechtspfle
georganen und der Wissenschaft z. B. an dem Modell 
der Gestaltung der horizontalen Informationsbeziehun
gen. Gegenwärtig bereiten wir Plenartagungen vor, die 
sich mit spezifischen Problemen der Integration der ge
richtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet des Zivil-, Fa
milien- und Arbeitsrechts (I. Quartal 1971) sowie mit 
Fragen der Zusammenarbeit der Gerichte mit den ört
lichen Volksvertretungen bei der komplexen Krimina
litätsbekämpfung und -Vorbeugung (II. Quartal 1971) 
beschäftigen und eine entsprechende Anleitung ver
mitteln werden.

Die Realisierung der Verantwortung der staatlichen 
Gerichte bei der Anleitung der gesellschaftlichen 
Gerichte

Es ist erforderlich, eine sytematische Zusammenarbeit 
mit den gesellschaftlichen Gerichten zu entwickeln, um 
zu sichern, daß ihre Arbeitsergebnisse und Erfahrungen

/2/ Toeplitz, „Neue Initiativen bei der Unterstützung der ge
sellschaftlichen Gerichte“, NJ 1969 S. 131 f.

von der analytischen Tätigkeit der Kreisgerichte erfaßt 
und sowohl für die Rechtsprechung selbst ausgewer
tet als auch für Leitungsinformationen an die örtli
chen Organe, die Leitungen der Betriebe und gesell
schaftlichen Organisationen genutzt werden.
Die Untersuchungen des Obersten Gerichts haben er
geben, daß die Gerichte im allgemeinen bemüht sind, 
die Qualität der Anleitung der gesellschaftlichen Ge
richte systematisch zu verbessern. Ihre Anstrengungen 
sind sowohl auf die Weiterentwicklung der Anleitung 
durch die Rechtsprechung als auch auf die Verbesserung 
der Leitung der gesellschaftlicheh Gerichte mit all
gemeinen Mitteln und Methoden staatlicher Leitungs
tätigkeit gerichtet, wobei die Herausbildung effektiver 
Formen der Gemeinschaftsarbeit besondere Aufmerk
samkeit findet.
Positive Ergebnisse zeichnen sich vor allem in der 
Praxis derjenigen Kreisgerichte ab, die diese Probleme 
entsprechend ihrer Bedeutung bei der Arbeitsplanung 
berücksichtigen. Beispielsweise werden beim Kreisge
richt Stralsund (Stadt) alle Richter differenziert und 
sachbezogen in die Arbeit mit den gesellschaftlichen 
Gerichten einbezogen. Die Beratungen im Beirat für 
Schiedskommissionen, in der Rechtskommission des 
FDGB-Kreisvorstandes und im Sekretariat der Natio
nalen Front werden zur Klärung der vielfältigen Pro
bleme in der Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte 
genutzt. Die Vorsitzenden der Schiedskommissionen er
halten eine im Richterkollektiv erarbeitete Vorgabe, 
nach der sie sich langfristig auf die Berichterstattung 
in der Vorsitzendenberatung vorbereiten können. Die 
vom Kreisstaatsanwalt zur Verfügung gestellten Pro
tokolle und Beschlüsse der Schiedskommissionen wer
den ebenso wie Einspruchs- und Vollstreckbarkeitsent
scheidungen und entsprechende Eingaben nach Fest
legung in der Dienstbesprechung arbeitsteilig analy
siert. Auf diese Weise verschaffte sich das Kreisgericht 
Stralsund (Stadt) z. B. eine Übersicht über die Tätigkeit 
der Schiedskommissionen bei der Klärung Haus- und 
nachbarlicher Streitigkeiten und konnte — verbunden 
mit einer analytischen Einschätzung der eigenen Miet
rechtsprechung — allen Schiedskommissionen eine An
leitung auf diesem Gebiet geben.
Diese Formen und Methoden sind für die Arbeitsweise 
vieler Kreisgerichte charakteristisch. Jedoch gibt es be
trächtliche Niveauunterschiede, und es zeigt sich ins
gesamt, daß es noch erheblicher Anstrengungen be
darf, um durch die effektivere Gestaltung der Gemein
schaftsarbeit besonders mit der Staatsanwaltschaft die 
Grundlagen für die Erfassung, Einschätzung und Ver
wertung der Ergebnisse der Rechtsprechung der gesell
schaftlichen Gerichte zu schaffen.
Eine besonders komplizierte Frage ist die der Integra
tion der gesellschaftlichen Gerichte in den komplexen, 
unter Leitung der örtlichen Volksvertretung zu führen
den Kampf gegen die Kriminalität und andere Rechts
verletzungen. Für die weitere Arbeit der Gerichte 
kommt es jetzt vor allem darauf an,
— bei allen Richtern Klarheit darüber zu schaffen, daß 

die weitgehende Kenntnis und Auswertung der Er
fahrungen der gesellschaftlichen Gerichte eine ob
jektive Bedingung für die ständige Erhöhung der 
Qualität der Anleitung durch die Gerichte, für die 
Erhöhung der Wirksamkeit der eigenen Rechtspre
chung und deren Leitung sowie für problemorien
tierte Informationen an die Volksvertretung und an
dere Organe ist;

— diese Leitungsaufgabe kontinuierlich in der Ar
beitsplanung zu berücksichtigen, insbesondere in 
den Dienstbesprechungen und bei Analysen einzel
ner Rechtsgebiete auch jeweils die Tätigkeit und
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